
Auszug aus der ÖNORM B1600:2013

4 Barrierefreie Stellplätze für Personenkraftwagen (PKW)

4.1 Anzahl
Werden PKW-Stellplätze oder Garagen mit mehr als 5 Stellplätzen geschaffen, sollte für die ersten 
20 Stellplätze mindestens ein Stellplatz, für weitere je 20 angefangene Stellplätze ein weiterer 
Stellplatz für den Personenkraftwagen einer Person mit Behinderung vorhanden sein.

BBei Versammlungs-, Kultur- und Sportstätten, in denen der Besuch entgeltlich oder zeitbezogen 
stattöndet, sollten bis zu einer Besucheranzahl von 1000 mindestens 2 pro angefangener 100, 
darüber mindestens 1 je angefangener 100, jedoch mindestens 2 Stellplätze für Personenkraft-
wagen von Menschen mit Behinderung vorhanden sein.

Im Nahbereich von öffentlichen Garagen sollte zumindest ein barrierefreier Stellplatz im Frei-
bereich gemäß 4.2.2 vorhanden sein; dieser ist auf die Mindestanzahl der Garagenstellplätze 
anrechenbar.

4.2 Ausführung

4.2.1 Lage und Ausführung

Der ausgewiesene Stellplatz muss in der Nähe des barrierefreien Einganges (idealerweise der 
Haupteingang) oder eines barrierefreien Personenaufzuges angeordnet werden.
Die Oberøäche ist gemäß 7.2 auszuführen. Die Verwendung von Rasensteinen ist nicht zulässig.

ANMERKUNG
Der Gehsteig sollte vom barrierefreien Stellplatz auf kürzestem Wege stufenlos erreichbar sein.
SStellplätze sowie der Zugang zum Gebäude sollten überdacht ausgebildet sein.



4.2.2 Anordnung

4.2.3 Breite

4.2.4 Gefälle

4.2.5 Markierung und Kennzeichnung



Die Kennzeichnung der Behindertenabstellplätze
hat mittels Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen

zu erfolgen.
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